
 

 

LANDRATSAMT FREUDENSTADT 
 

- Amtliche Bekanntmachung - 

 
 

Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 UVPG 

des Ergebnisses der standortbezogenen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht nach § 7 UVPG 

 
für die Sanierung der Stützmauer entlang dem Forbach und 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Forbach 

in Freudenstadt-Christophstal 

 
Die Stadt Freudenstadt plant im Rahmen der Gartenschau 2025 die Sanierung der Stützmauer entlang dem Forbach 
und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Forbach in Freudenstadt-Christophstal und hat hierfür die 
wasserrechtliche Plangenehmigung nach § 68 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beantragt. 
 
Im Zuge der Gartenschau 2025 soll die Talstraße in Christophstal neu asphaltiert werden. Da die Ufer-/Stützmauer 
am Forbach teilweise sehr starke Schäden aufweist, ist vor einer Straßensanierung die Sanierung der Stützmauer 
entlang dem Forbach von Gebäude Nr. 124 bis Gebäude Nr. 154 oberhalb des sogenannten Bürkle-Areals über eine 
Gesamtlänge von ca. 260 m erforderlich. Um die ökologische Durchgängigkeit im Forbach wiederherzustellen, ist 
die Beseitigung von zehn Abstürzen aus Beton- und Sandsteinblöcken sowie mehrerer Schwellen aus Rundholz-
stämmen und der Bau von Raugerinnen mit Beckenstruktur vorgesehen.  
 

Das Landratsamt Freudenstadt ist als untere Wasserbehörde für das Wasserrechtsverfahren zuständig. Für dieses 
Vorhaben wurde gemäß § 7 UVPG in Verbindung mit der Ziffer 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG eine 
standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG 
aufgeführten Kriterien durchgeführt. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung ist als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchzuführen. In der ersten Stufe 
sind die besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 3, Ziffer 2.3, zum UVPG aufgeführten 
Schutzkriterien zu prüfen. Sofern diese Prüfung in der ersten Stufe ergibt, dass keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten vorliegen, besteht keine UVP-Pflicht. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung ist damit im ersten Prüfungsschritt (erste Stufe) für das Vorhaben abgeschlossen, 
eine weitergehende Prüfung (zweite Stufe) ist gemäß § 7 Abs. 2 UVPG nicht erforderlich. Für das beantragte 
Vorhaben besteht somit keine UVP-Pflicht. 

 

Es wird festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben insofern keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Diese Feststellung und die Gründe für das Nichtbestehen der Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung sind gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt zu geben. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 

Freudenstadt, 21. März 2024 (gez.)  Dr. Rückert, Landrat 
 


		2024-03-25T09:56:58+0100
	Sabine Schieber




